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 Veröffentlicht am 16.12.1997

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

67 Versorgungsrecht

Norm

AVG §52;

KOVG 1957 §52 Abs2;

KOVG 1957 §90 Abs1;

Rechtssatz

Der Gutachter ist keineswegs verp8ichtet, alle zugrundeliegenden Untersuchungen selbst auszuführen, sondern er ist

berechtigt, sich Hilfspersonals zu bedienen; dies gilt umso mehr, wenn es sich um Untersuchungen handelt, deren

Ergebnis im wesentlichen durch eine Maschine gemessen, berechnet und ausgedruckt werden (wie dies bei

Lungenfunktionstests der Fall ist) und diese Meßergebnisse vom Gutachter selbst bewertet werden.

Schlagworte

Anforderung an ein Gutachten Sachverständiger Arzt Verfahrensrecht Aufgabe des Sachverständigen und Wertung

von Sachverständigengutachten Befund und Attest (siehe auch KOVG §90 Abs1)
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